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Zur Reichweite des Begriffs der Umweltinformationen

Leitsatz

Daten über Vorgänge, die zeitlich vor der Stellung des Planfeststellungsantrages liegen und
keinen Eingang in den Planfeststellungsbeschluss gefunden haben, sind Umweltinformationen
im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG, sofern sie in einem Zusammenhang mit der umweltrelevan-
ten Maßnahme stehen. Für die Feststellung des Zusammenhangs genügt es, dass sich die Da-
ten auf das planfestgestellte Vorhaben beziehen.(Rn.5) (Rn.6)

Orientierungssatz

Flughafen Berlin Brandenburg

Verfahrensgang

vorgehend VG Cottbus, 27. Februar 2012, 3 L 307/11, Beschluss

Tenor

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus vom 27. Februar 2012 wird mit Ausnah-
me der Streitwertfestsetzung geändert.

Die Antragsgegnerin wird im Wege einstweiliger Anordnung verpflichtet, der Antragstel-
lerin den Zugang zu folgenden Informationen/Unterlagen durch Einsichtnahme mit der
Möglichkeit zur Fertigung bzw. der Überlassung von Kopien zu gewähren:

a) Ergebnisprotokolle zu einer Sitzung der Antragsgegnerin mit der Deutschen Flugsi-
cherung in Offenbach am 29. September 1998, die u. a. die zukünftigen Flugver-
fahren am Flughafen Schönefeld zum Gegenstand hatte;

b) Korrespondenz und Kommunikation der Antragsgegnerin mit der Deutschen Flugsi-
cherung (direkt oder über das Bundesministerium für Verkehr abgewickelt) im Zeit-
raum vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1999, die die Beratung der Flugver-
fahren am zukünftigen Großflughafen Schönefeld (jetzt BER) zum Gegenstand hat-
te;

c) alle Entscheidungsgrundlagen der Antragsgegnerin aus den Jahren 1997 bis 1999
für die Wahl der Flughafenkonfiguration im Planfeststellungsantrag (beispiels-
weise Länge und Lage der Start- und Landebahnen), inklusive der im Quellenver-
zeichnis des „Zwischenberichts Layout und Verkehr“ der Projektplanungsgesell-
schaft aus dem März 1998 durch sie auf der rechten Seite mit einem oder zwei
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Kreuzen gekennzeichneten Grundlagendokumente (Anlage Ast. 14 zum Schriftsatz
der Antragstellerin vom 5. Januar 2012 - StreitA Bd. II, Bl. 278/9);

d) Gutachtenauftrag für das Gutachten M 21 „Flugsicherheitsgutachten für den Aus-
bau des Flughafens Schönefeld“, ausgenommen der Kosten des Gutachtens;

e) vermutete Kapazitätsberechnung dahingehend, ob mit den dem Lärmgutachten zu-
grunde gelegten Flugverfahren, die den Planfeststellungsbeschlüssen zum Flugha-
fen Berlin-Schönefeld (jetzt BER) zugrunde gelegten Kapazitäten des Flughafens er-
reicht werden können.

Im Übrigen wird die Beschwerde verworfen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge tragen die Antragstellerin und die Antrags-
gegnerin jeweils zur Hälfte.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Gründe

1 Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen
Umfang Erfolg.

2 Das Beschwerdevorbringen, das den Umfang der Überprüfung durch das Oberverwal-
tungsgericht bestimmt, rechtfertigt die Änderung des erstinstanzlichen Beschlusses
(§ 146 Abs. 4 VwGO). Die Antragstellerin hat einen Anordnungsanspruch (I.) auf Zugang
zu den begehrten Informationen und einen Anordnungsgrund (II.) glaubhaft gemacht
(§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO). Soweit sich die Beschwerde gegen die Kos-
tenentscheidung bezüglich des erledigten Teils wendet, ist sie unzulässig und deshalb zu
verwerfen (III.)

3 I. Rechtsgrundlage für das Begehren der Antragstellerin ist § 1 des Umweltinformations-
gesetzes des Landes Brandenburg (BbgUIG) i.V.m. § 3 Abs. 1, § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Um-
weltinformationsgesetzes (UIG). Danach hat jede Person nach Maßgabe des Gesetzes
Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflich-
tige Stelle verfügt; ein rechtliches Interesse muss nicht dargelegt werden. Die Antrags-
gegnerin ist – wie erstinstanzlich zutreffend festgestellt – eine informationspflichtige
Stelle im Sinne des § 2 Nr. 2 BbgUIG, weil sie als juristische Person des Privatrechts mit
der Errichtung und dem geplanten Betrieb eines Verkehrsflughafens öffentliche Aufga-
ben mit Umweltbezug wahrnimmt (umweltbezogene Daseinsvorsorge) und dabei - un-
streitig - der Kontrolle des Bundes sowie der Länder Berlin und Brandenburg unterliegt.

4 1. Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts in dem angegriffenen Beschluss
richtet sich der von der Antragstellerin geltend gemachte Anspruch aus den von ihr dar-
gelegten Gründen auf den Zugang zu Umweltinformationen. Zu Recht rügt sie die im Er-
gebnis zu enge erstinstanzliche Auslegung des Umweltinformationsbegriffs. Indem das
Verwaltungsgericht den Zugangsanspruch gegen die Antragsgegnerin als Vorhaben-
trägerin grundsätzlich auf Daten beschränkt, die der Planfeststellungsbehörde als Ent-
scheidungsgrundlage für den Planfeststellungsbeschluss gedient haben, verkennt es die
Reichweite des Begriffs der Umweltinformation.
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5 Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG sind Umweltinformationen, unabhän-
gig von der Art ihrer Speicherung, alle Daten über Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich
auf Umweltbestandteile im Sinne der Nr. 1 oder auf Faktoren im Sinne der Nr. 2 aus-
wirken oder wahrscheinlich auswirken (Buchst. a) oder die den Schutz von Umweltbe-
standteilen im Sinne der Nr. 1 bezwecken (Buchst. b). Zu den Umweltbestandteilen zäh-
len etwa Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft und natürliche Lebensräume
(§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UIG), zu den Faktoren gehören u.a. Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung
sowie Emissionen, die sich auf Umweltbestandteile im Sinne der Nr. 1 auswirken oder
wahrscheinlich auswirken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 UIG).

6 Mit Blick auf die Zielsetzung des Gesetzes, einen erweiterten Zugang der Öffentlichkeit
zu umweltbezogenen Informationen sicherzustellen, sind die genannten Fallgruppen weit
auszulegen (BVerwG, Urteil vom 21. Februar 2008, a.a.O., Rz. 11 ff.; OVG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 17. Dezember 2008 – OVG 12 B 23.07 – juris, Rz. 44 = OVGE 29,
218 ff., 220 f.; Reidt/Schiller in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Std.: März 2010,
§ 2 UIG, Rz. 31 m.w.N.; vgl. zu § 3 Abs. 2 Nr. 3 UIG a.F.: BVerwG, Urteil vom 25. März
1999, BVerwGE 108, 369 ff., 376 ff.). § 3 Abs. 3 UIG dient insgesamt der Umsetzung der
Begriffsbestimmungen in Artikel 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Um-
weltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41,
S. 26). Bereits zur Umweltinformationsrichtlinie 1990 ist der Europäische Gerichtshof da-
von ausgegangen, dass der vom Gemeinschaftsgesetzgeber verwendeten Begriffsbe-
stimmung eine weite Bedeutung beizulegen ist (Urteil vom 17. Juni 1998 - Rs. C-321/96
- NVwZ 1998, 945). Die nunmehr geltende Richtlinie 2003/4/EG hat diesen Anwendungs-
bereich präzisiert (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2003 - Rs. C-316/01 - ZUR 2003, 363).
Nicht nur die Schärfung des Umweltbewusstseins der Bürger in der Europäischen Uni-
on ist Ziel der Richtlinie, sondern der erweiterte Zugang der Öffentlichkeit zu umwelt-
bezogenen Informationen und die Verbreitung dieser Informationen sollen im Interes-
se einer Verbesserung des Umweltschutzes gleichermaßen dazu beitragen, einen freien
Meinungsaustausch und eine wirksame Teilnahme der Öffentlichkeit an Entscheidungs-
verfahren in Umweltfragen zu ermöglichen (1. Erwägungsgrund der Richtlinie 2003/4/
EG). Offenheit und Transparenz im Umgang mit Umweltinformationen werden durch die
Umweltinformationsrichtlinie 2003 ausgebaut und fortgesetzt (2. Erwägungsgrund der
Richtlinie 2003/4/EG), um eine effektive Kontrolle von behördlichem Handeln zu ermögli-
chen (vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 4. Januar 2006 - 12 Q 2828.05 - juris, Rz. 29; OVG
Koblenz, Urteil vom 2. Juni 2006 - 8 A 10267.06 - juris, Rz. 33 ff.). Dabei kann der Zu-
gangsanspruch auch Daten umfassen, die in der Vergangenheit liegende abgeschlosse-
ne Sachverhalte betreffen (vgl. OVG Koblenz, ebd.).

7 Gemessen daran beziehen sich die von der Antragstellerin geltend gemachten Zugangs-
ansprüche auf Umweltinformationen, denn es handelt es sich um Daten über Maßnah-
men oder Tätigkeiten, die sich auf Umweltbestandteile oder –faktoren auswirken oder
wahrscheinlich auswirken (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a UIG). Der aus der Umweltinforma-
tionsrichtlinie übernommene Sammelbegriff „Maßnahmen oder Tätigkeiten“ wird nicht
nur wegen seines (bewusst) unbestimmten Inhalts, sondern vor allem mit Rücksicht auf
den dargelegten Zweck des Umweltinformationengesetzes, Transparenz zwischen Bür-
ger und Staat in Angelegenheiten des Umweltschutzes zu schaffen, ebenfalls weit ver-
standen (BVerwG, Urteil vom 25. März 1999, a.a.O., 376). Unter Maßnahmen werden
insbesondere alle Entscheidungen von Behörden in Form von Bescheiden verstanden,
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durch die im Einzelfall Rechtsvorschriften umgesetzt werden (vgl. Reidt/Schiller in: Land-
mann/Rohmer, a.a.O., § 2 UIG, Rz. 43 m.w.N.).

8 Zutreffend ist das Verwaltungsgericht daher zunächst davon ausgegangen, dass in ers-
ter Linie der Planfeststellungsbeschluss vom 13. August 2004 die entscheidende Maß-
nahme ist, die sich im Rahmen des Flughafenausbaus auf die genannten Umweltbe-
standteile auswirken wird bzw. kann (BA S. 7). Damit sind sämtliche Angaben in dem
Planfeststellungsbeschluss ihrerseits ebenso als Umweltinformationen zu werten wie
die darin in Bezug genommenen Unterlagen; dies ist nicht gesondert für jede einzelne
Angabe festzustellen ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. September 2009 – 7 C 2.09 – ju-
ris, Rz. 32; OVG Münster, Urteil vom 1. März 2011 – 8 A 3357.08 – juris, Rz. 58). Soweit
das Verwaltungsgericht (BA S. 9) und die Antragsgegnerin daraus jedoch im Umkehr-
schluss folgern, dass Daten über Besprechungen und Beratungen sowie sonstige Vor-
gänge, die zeitlich vor der Stellung des Planfeststellungsantrages liegen und in die Pla-
nungsentscheidung keinen Eingang gefunden haben, von vorneherein aus dem Anwen-
dungsbereich des Umweltinformationsgesetzes auszunehmen sind, verkürzen sie bereits
den Wortlaut des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG. Danach sind Umweltinformationen alle Daten über
Maßnahmen oder Tätigkeiten mit Umweltbezug, also alle damit in Zusammenhang ste-
henden Daten. Entscheidend ist allein, dass sich die Maßnahme oder Tätigkeit ihrerseits
noch auf Umweltbestandteile oder Umweltfaktoren auswirken oder wahrscheinlich aus-
wirken kann. Dies steht für den u.a. Lärm verursachenden Betrieb des planfestgestellten
Flughafens außer Frage.

9 Der vom Verwaltungsgericht und der Antragsgegnerin herangezogene Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichts vom 1. November 2007 (- 7 B 37.07 - juris) führt zu keiner
abweichenden Beurteilung. Anders als im vorliegenden Fall waren die im dortigen Ver-
fahren begehrten Daten schon deshalb keine Umweltinformationen, weil sie sich auf den
Ausbau eines Flughafens bezogen, dessen Verwirklichung definitiv aufgegeben worden
war (Rz. 2 sowie 14-16 der Entscheidung). Damit fehlte es bereits an einer Maßnahme
mit potenziellen Umweltauswirkungen. Das ist hier nicht der Fall, weil der Flughafen Ber-
lin-Brandenburg planfestgestellt worden ist und in Betrieb genommen werden soll. Mö-
gen die von der Antragstellerin begehrten Informationen auch keinen Eingang in das
Planfeststellungsverfahren gefunden haben, so stehen sie dennoch in einem Zusammen-
hang mit der Maßnahme, so dass ihnen ihre Umweltrelevanz nicht von vorneherein ab-
gesprochen werden darf.

10 Im Übrigen verstößt die erstinstanzliche Beschränkung des Anwendungsbereichs auch
gegen den vorgenannten Zweck des Umweltinformationsgesetzes, Offenheit und Trans-
parenz zu schaffen zwischen Bürger und Staat bzw. juristischen Personen des Privat-
rechts, die bei der Wahrnehmung umweltbezogener öffentlicher Aufgaben staatlicher
Kontrolle unterliegen. Die informationspflichtige Stelle soll keinen Vorteil durch einen
etwaigen Informationsvorsprung haben, sondern ihre umweltrelevanten Informationen
grundsätzlich - vorbehaltlich schutzwürdiger Belange nach §§ 8 f. UIG - mit den Bürgern
teilen, indem sie freien Zugang gewährt.

11 2. Vor diesem rechtlichen Hintergrund ist der Zugang zu den begehrten Informationen
zu gewähren. Die Daten und Unterlagen stehen in engem Zusammenhang („über“) mit
dem planfestgestellten Vorhaben, das sich auf die Umwelt auswirkt; für die jeweils erbe-
tene Einzelangabe ist dies daher nicht gesondert festzustellen (vgl. OVG Münster, Urteil
vom 1. März 2011, a.a.O., Rz. 58). Insoweit genügt vielmehr die Feststellung, dass sich
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die Daten auf die sich hier unstreitig auf die Umwelt auswirkenden Maßnahmen und Tä-
tigkeiten beziehen. Daran bestehen bei summarischer Prüfung keine Zweifel:

12 Für die unter a) beantragte Einsicht in die Ergebnisprotokolle zu der Sitzung mit der
Deutschen Flugsicherung in Offenbach am 29. September 1998 folgt der notwendige Be-
zug bereits aus den Entscheidungsgründen der Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
vom 13. Oktober 2011 und insbesondere aus dem Schreiben der Deutschen Flugsiche-
rung an das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr vom 26. Oktober
1998. Darin hat die Deutsche Flugsicherung im Zusammenhang mit der für das Planfest-
stellungsverfahren zu erarbeitenden Grobplanung der An- und Abflugverfahren (vgl. da-
zu BVerwG, Urteil vom 13. Oktober 2011 - 4 A 4000.09 – juris, Rz. 154 - 164) ausdrück-
lich die „Besprechung vom 29. September 1998 in Offenbach“ erwähnt. Darauf hat die
Antragstellerin in der Sache zu Recht hingewiesen. Zudem war die Antragsgegnerin nach
dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Antragstellerin durch Bescheid der Plan-
feststellungsbehörde schon im Juli 1997 angewiesen worden, die An- und Abflugverfah-
ren mit der Deutschen Flugsicherung für den Planfeststellungsantrag abzustimmen.

13 Der unter b) begehrte Zugang der Antragstellerin zu der Korrespondenz und Kommuni-
kation der Antragsgegnerin mit der Deutschen Flugsicherung im Zeitraum vom 1. Janu-
ar 1995 bis zum 31. Dezember 1999 ist inhaltlich ebenfalls eingegrenzt auf die „Bera-
tung der Flugverfahren am zukünftigen Großflughafen Schönefeld“. Damit ist ein hinrei-
chend enger Bezug zu dem sich auf die Umwelt auswirkenden Vorhaben hergestellt. Zu
einer weiteren Präzisierung des Antrags wurde die Antragstellerin durch die Antragsgeg-
nerin trotz der dieser gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 und 4 UIG obliegenden Pflicht zur Unterstüt-
zung nicht aufgefordert. Ihr Einwand, die begehrten Informationen seien „nicht Teil der
Maßnahmen (geworden), die sich ihrerseits, wie der Planfeststellungsbeschluss … oder
die Festsetzung der An- und Abflugverfahren … auf die Umwelt auswirken oder auswir-
ken können“, greift nicht. Insoweit übersieht die Antragsgegnerin erneut, dass Umweltin-
formationen nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 3 Nr. 3 UIG „alle Daten“ über (umwelt-
relevante) Maßnahmen oder Tätigkeiten sind; Teil der Maßnahmen müssen sie nicht not-
wendigerweise geworden zu sein.

14 Aus diesem Grund handelt es sich auch hinsichtlich der unter c) beantragten Einsicht in
die Entscheidungsgrundlagen der Antragsgegnerin aus den Jahren 1997 bis 1999 für die
Wahl der Flughafenkonfiguration im Planfeststellungsantrag einschließlich der dazuge-
hörigen Dokumente aus dem Quellenverzeichnis um den Zugang zu Umweltinformatio-
nen. Dass die Planfeststellungsbehörde während des Planfeststellungsverfahrens nicht
auf jeden zwischenzeitlichen Planungsstand der Deutschen Flugsicherung bei der Vorbe-
reitung der verbindlichen An- und Abflugverfahren reagieren musste, sondern sich plan-
feststellungsrechtlich in nicht zu beanstandender Weise auf die schriftlichen Erklärungen
zu den Flugroutenprognosen stützen konnte (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Oktober 2012,
a.a.O., Rz. 164), ändert entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts (BA S. 11)
nichts an der Qualifizierung der Entscheidungsgrundlagen als Umweltinformationen im
Sinne des § 2 Abs. 3 UIG.

15 Schließlich sind die unter d) und e) begehrten Daten ebenfalls von dem weiten Begriffs-
verständnis des Umweltinformationsgesetzes gedeckt. Dass die (konkrete) Fassung des
Auftrags für das tatsächlich angefertigte Sicherheitsgutachten M 21 in engem Zusam-
menhang mit dem planfestgestellten Flughafen steht, ist ebenso wenig zweifelhaft wie
der Bezug der (vermuteten) Kapazitätsberechnung. Im Übrigen reicht es für die Zuord-
nung zum Begriff der Umweltinformationen aus, dass Angaben über die Kapazität einer
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Anlage im Zusammenhang mit Umweltauswirkungen stehen, die mit dem Betrieb der
Anlage und damit einer Tätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. a UIG verbunden
sind (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17. Dezember 2008, a.a.O., Rz. 46). Es kann
daher im Ergebnis dahinstehen, ob der Zugang zu der unter d) und e) erbetenen Unter-
lagen auch auf § 2 Abs. 3 Nr. 6 UIG (Gutachtenauftrag) und § 2 Abs. 3 Nr. 5 UIG (Kapazi-
tätsberechnung) gestützt werden könnte.

16 Da sich die Antragsgegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung weder substantiiert auf Ab-
lehnungsgründe nach §§ 8 und 9 UIG berufen hat noch solche bei summarischer Prüfung
ersichtlich sind, kann sich die Antragstellerin auf die geltend gemachten Zugangsansprü-
che berufen. Im Übrigen hat sie ohnehin alle in den beanspruchten Informationen enthal-
tenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von dem Einsichtsbegehren ausgenommen.

17 II. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin hat die Antragstellerin auch einen Anord-
nungsgrund glaubhaft gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO, § 920 Abs. 2 ZPO), der ausnahms-
weise die Vorwegnahme der Hauptsache rechtfertigt. Sie trägt unwidersprochen vor, die
Informationen für das auf den 3. oder 4. Juli 2012 terminierte Klageverfahren zum Akten-
zeichen BVerwG 4 A 5001.10 gegen den Planfeststellungsbeschluss vor dem Bundesver-
waltungsgericht zu benötigen und einbringen zu wollen. Der Zugang zu den Informatio-
nen sei für sie als „Wiedereinsetzungsklägerin“ eine notwendige Voraussetzung für die
vollumfängliche und gleichberechtigte Teilnahme im laufenden Gerichtsverfahren, zumal
es nur eine Instanz gebe. Formell gehe es um die Wiedereinsetzung nach § 60 Abs. 3 Vw-
GO und materiell um die Zugrundelegung einer bewusst falschen Abwägungsgrundlage.
Die erforderliche Vertiefung ihres Vortrags setze die Akteneinsicht nach dem Umweltin-
formationsgesetz voraus.

18 Vor diesem tatsächlichen Hintergrund folgt die Dringlichkeit des Begehrens aus dem
Zeitplan des Klageverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht. Eine Verweisung der
Antragstellerin auf ein Hauptsacheverfahren ist unter Berücksichtigung der mit der Um-
weltrichtlinie verfolgten Zwecke nicht zumutbar. Der rechtlich möglichst ungehinder-
te und uneingeschränkte Zugang zu Umweltinformationen soll gerade – wie dargelegt
– auch der Kontrolle der Verwaltung dienen (vgl. VGH Kassel, Beschluss vom 4. Januar
2006, a.a.O., Rz. 28 f.). Ob dies bereits während des Verwaltungsverfahren (hier: Plan-
feststellung) gelingt oder erst nach deren Abschluss im Rahmen eines Gerichtsverfah-
rens, ist - anders als die Antragsgegnerin anklingen lässt - für die Beurteilung der Eilbe-
dürftigkeit des Informationsbegehrens nach den Bestimmungen des Umweltinformati-
onsgesetzes ohne Bedeutung. Ebenso wenig hat der erkennende Senat Anlass zu der An-
nahme, dass die begehrten Informationen für das vor dem Bundesverwaltungsgericht
geführte Verfahren unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt wertlos sind. Es ist entgegen
der Ansicht der Antragsgegnerin auch nicht Aufgabe des Senats, die Erfolgsaussichten
der unter Beantragung der Wiedereinsetzung in die versäumte Klagefrist erhobenen Kla-
ge der Antragstellerin zu prüfen.

19 III. Soweit sich die Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung hinsichtlich der erle-
digten Teile des erstinstanzlichen Verfahrens wendet und sinngemäß meint, dass die ge-
troffene Billigkeitsentscheidung nach § 161 Abs. 2 VwGO zu beanstanden sei, ist die Be-
schwerde unzulässig. Die Kostenentscheidung nach § 161 Abs. 2 VwGO ist gemäß § 158
Abs. 2 VwGO unanfechtbar. Das gilt grundsätzlich auch im Falle einer Teilerledigungs-
erklärung, bei der die einheitliche Kostenentscheidung auf unterschiedlichen Rechts-
grundlagen beruht (BVerwG, Beschluss vom 3. November 2011 – 7 C 3.11 - juris, Rz. 32;
Neumann, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl. 2010, § 158 Rn. 33 ff.). Ob Abweichendes
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ausnahmsweise dann anzunehmen ist, wenn die maßgeblichen Entscheidungsgrundla-
gen für die Kostenentscheidung bezüglich des streitigen Teils mit denjenigen nach § 161
Abs. 2 VwGO identisch sind (so BVerwG, Urteil vom 8. September 2005 - 3 C 50.04 - ju-
ris, Rz. 34), kann dahinstehen. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Denn bezüglich der
Kosten des erledigten Teils des Rechtsstreits hat das Verwaltungsgericht nicht etwa auf
die Erfolgsaussichten des Antrags abgestellt und insoweit auf die Ausführungen zum
nicht erledigten Teil Bezug genommen; es hat die Kostenentscheidung vielmehr auf die
Erwägung gestützt, dass die Antragstellerin nur fünf Tage nach Stellung des Einsichts-
antrages bei der Antragsgegnerin das kostenpflichtige Eilverfahren eröffnet habe. Damit
sei der Antragsgegnerin nahezu jegliche Möglichkeit genommen worden, außerhalb des
gerichtlichen Verfahrens gerichtskostenneutral zu reagieren und der Zugangsforderung
teilweise nachzukommen.

20 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 VwGO. Die Antragstellerin hat zwar
mit ihrer Beschwerde in der Sache im Wesentlichen Erfolg. Jedoch bezieht sich das
Rechtsmittel nur noch auf die bereits im erstinstanzlichen Verfahren mit Schriftsatz vom
5. Januar 2012 deutlich eingeschränkten und spezifizierten Anträge. Gegenüber dem ur-
sprünglichen Antrag vom 11. Oktober 2011, mit dem durchgehend Akten und Dokumen-
te im Zeitraum vom 1. Januar 1995 bis zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 16. März 2006 begehrt wurden, handelt es sich schon mit Blick auf den im Januar
2012 schriftsätzlich verkürzten Zeitraum (bis zum 31. Dezember 1999) um eine konklu-
dente Antragsrücknahme mit der Kostenfolge nach § 155 Abs. 2 VwGO. Angesichts der
im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens im Übrigen vorgenommen Umstellungen und
Ergänzungen der Anträge sowie der teilweise übereinstimmend, teilweise einseitig er-
klärten Hauptsachenerledigung und der ausdrücklichen Teilrücknahme entspricht die
ausgesprochene Kostenteilung dem jeweils teilweisen Unterliegen der Beteiligten in bei-
den Rechtszügen.

21 Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 2 GKG. Im
Hinblick auf die Vorwegnahme der Hauptsache kam die für Verfahren des vorläufigen
Rechtsschutzes regelmäßig vorgesehene Halbierung des Streitwertes nicht in Betracht.

22 Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66
Abs. 3 Satz 3 GKG).
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